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Landesbetrieb 

Forst Brandenburg 

- untere Forstbehörde -  

 

Dienstgebäude  Telefon Fax   

Hohenwalder Weg 33a   15299 Müllrose (033606) 870110 (033606) 870118   
 

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
Referat T 13 – Genehmigungsverfahrensstelle Ost 
Postfach 60 10 61 
 
14410 Potsdam 
 
 
 Müllrose, 4. Januar 2023 
 
 
Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG 

Antrag der Firma Abo Wind AG auf Genehmigung zur Errichtung und Betrieb 

von einer Windkraftanlage am Standort 15890 Schlaubetal, Gemarkung 

Fünfeichen, Flur 3, FS 121, 273, 278 

Reg.-Nr.: G00522 

 

Sehr geehrter Herr Catewicz 

nach Prüfung des vor bezeichneten Antrages erhalten Sie nachstehend die fachli-
che Stellungnahme des Landesbetriebes Forst Brandenburg als untere Forstbe-
hörde über die begehrte Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart ge-
mäß § 8 LWaldG zur wort- und inhaltsgleichen Aufnahme in die Genehmigung 
nach BImSchG als konzentrierende Entscheidung gemäß § 13 BImSchG. 
 
I. Forstrechtliche Belange 

Das Bauvorhaben betrifft Wald im Sinne des § 2 LWaldG. 

Das Bauvorhaben führt zu einer Umwandlung von Wald in Stand- und Betriebsflä-
chen für Windenergieanlagen. Dadurch wird nachstehende Waldfläche durch eine 
Nutzungsartenänderung beansprucht 
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Nach § 8 Abs. 1 Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) lasse ich die 
Nutzungsart als Stand- und Betriebsfläche für Windkraftanlagen (WKA) durch 
dauerhafte bzw. zeitweilige Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungs-

art auf nachstehend aufgeführten Grundstücken zu: 
 

WKA 

Nr. 

Gemarkung Flur Flurstück Gesamtfläche 

(m2) 
Umwandlungsfläche  (m2) 

dauerhaft zeitweilig 

 Zuwegung 

08 Fünfeichen 4 18 203509   3289 

08 Fünfeichen 3 121 3956 94  22 

08 Fünfeichen 3 126 3234   50 

08 Fünfeichen 3 127 6900   160 
08 Fünfeichen 3 128 5580   1341 
08 Fünfeichen 3 265 103889   569 

08 Fünfeichen 3 273 171271 5203 3071 839 

08 Fünfeichen 3 277 340915   3110 

08 Fünfeichen 3 278 91686 909  1096 

08 Fünfeichen 3 279 228498   3015 

08 Fünfeichen 3 96/3 35650   456 

Summen 6206 3071 13947 

Die dauerhaften Umwandlungsflächen sind in beiliegender Karte, die ebenfalls 
Bestandteil dieses Bescheides ist, rot umrandet und grün markiert sowie mit 2.1 
und 4.1 beschriftet. Die zeitweiligen Umwandlungsflächen sind rot umrandet und 
grün schraffiert markiert sowie mit 2, 3.1, 4, 4.1 und 6 beschriftet (Anlage Forst 1: 
„Karte Waldumwandlungsfläche“). 

II. Nebenbestimmungen 

Diese waldrechtliche Genehmigung ergeht gemäß § 36 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) i. V. m. § 12 BImSchG unter folgenden Nebenbestimmungen: 

a. Befristung 

Die Genehmigung zur Durchführung der dauerhaften und zeitweiligen Waldum-
wandlung ist gemäß § 12 BImSchG zu befristen. 

Innerhalb des Genehmigungszeitraumes darf die zeitweilige Waldumwandlung 
maximal 2 Jahre andauern. 

Die Waldumwandlungsgenehmigung erlischt nach Fristablauf für die bis zu der 
zuvor angegebenen Frist nicht umgewandelten Flächen. 
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2. Der Ersatz für die dauerhafte (Standort der WKA und Kranstellfläche) und 
zeitweilige (für Zuwegungen) Inanspruchnahme von Waldflächen ist in Form 
einer Ersatzaufforstung und sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen 
zu erbringen.  

Gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG ist für die nachteiligen Wirkungen der dauerhaften 
Waldumwandlung als forstrechtlicher Ausgleich vom Antragsteller eine Er-
satzmaßnahme im Flächenverhältnis von 1:1 in Form einer Erstaufforstung 
durchzuführen.  

Gemäß § 9 Abs. 1 LWaldG ist die Neuanlage von Wald genehmigungspflich-
tig. Dazu ist ein Antrag auf Erstaufforstung an die Oberförsterei zu stellen. 

Alle in diesem Zusammenhang ebenfalls notwendigen Genehmigungen sind 
bei den jeweils zuständigen Behörden einzuholen. 

3. Die beantragte und genehmigte Fläche zur zeitweiligen Waldumwandlung 
(mit Ausnahme der Zuwegungen) muss ohne Anrechnung auf den forstrecht-
lichen Ausgleich am gleichen Ort wiederbewaldet werden und im 5. Standjahr 
die Bedingungen einer gesicherten Kultur (Auflage Nr. 4.6) erfüllen. 

Die für Zuwegungen beantragte und genehmigte Fläche zur zeitweiligen 
Waldumwandlung ist aufgrund der sich an die Errichtungsphase anschlie-
ßenden Nutzung als Waldweg an anderer Stelle zu kompensieren und zwar 
als Ersatzaufforstung 

4. Es sind die im Waldumwandlungsantrag (Kapitel 13.5.3) im Anhang 4 ange-
zeigten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf den dort angegebenen Flä-
chen entsprechend der Maßnahmenblättern E 1 bis E 6 durchzuführen: 

4.1 Es ist eine mindestens 0,6206 ha große geeignete Fläche als Erstaufforstung 
(E 5) aufzuforsten. 

 Es ist eine 0,5875 ha große Fläche als Voranbau mit gebietseigenem und 
standortgerechtem Laubholz (E6) (sonstige Schutz- und Gestaltungsmaß-
nahme) anzulegen. 

 Es ist auf einer Fläche von 0,2089 ha Waldrand (E4) bzw. Waldinnenrand 
(E3) mit gebietseigenen und standortgerechten Gehölzen (sonstige Schutz- 
und Gestaltungsmaßnahme) anzulegen. 

 Es sind 0,1935 ha Wiederaufforstungen (E1) vorzunehmen. 

4.2 Die Anlage der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen hat bis spätestens drei 
Jahre nach Beginn des Vollzugs der Waldumwandlung zu erfolgen. 
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4.3 Die Erstaufforstung ist hinsichtlich der Mischungsart als  
- Mischbestand  
mit integrierter Waldrandgestaltung anzulegen und zu pflegen.  

4.4  Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme muss so geplant, ausgeführt und ge-
pflegt werden, dass die Entwicklung einer standortgerechten, naturnahen 
Waldgesellschaft einschließlich eines Waldrandes gewährleistet ist.  

Die Ausgleichs- und Ersatzflächen sind nach den im Landesbetrieb Forst 
Brandenburg entwickelten Qualitätsstandards (Grüner Ordner, Waldbau-
grundsätze, Behandlungsrichtlinie zum Erhalt und zur Anlage von Waldrän-
dern, Erlass zur Baumartenmischung unter Klimawandelbedingungen im 
Wald), nach den anerkannten Regeln zum Einsatz der Technik und im Sinne 
der guten forstlichen Praxis aufzuforsten. 

Es ist ausschließlich nur zugelassenes Vermehrungsgut (Pflanzmaterial) i. S. 
des Forstvermehrungsgutgesetzes (FoVG) zu verwenden. 

Bei den dem FoVG unterliegenden Baumarten sind die Herkunftsempfehlun-
gen des Landes Brandenburg in der jeweils geltenden Fassung verbindlich 
anzuwenden. 

Der Herkunftsnachweis des forstlichen Vermehrungsgutes ist durch Vorlage 
des Lieferscheins einer Baumschule gegenüber der zuständigen unteren 
Forstbehörde zu erbringen. 

Die Baumartenwahl unterliegt darüber hinaus den Einschränkungen des Er-
lasses zur Verwendung gebietseigener Herkünfte bei der Pflanzung von Ge-
hölzen in der freien Natur vom 02.12.2019. 

Für die nicht dem FoVG unterliegenden gebietseigenen Gehölze hat der Be-
günstigte die regionale Herkunft aus den Vorkommensgebieten 2.1 bzw. 1.2 
durch ein anerkanntes Herkunftszeugnis mit durchgängiger Herkunftssiche-
rung von der Ernte über die Gehölzanzucht bis zum Vertrieb durch die Anga-
ben zum Zertifizierungssystem und der Gehölzindexnummer bzw. der Ernte-
referenznummer auf dem Lieferschein nachzuweisen. 

Pflanzenpositionen von Lieferscheinen sind eindeutig dem entsprechenden 
Pflanzort zuordenbar zu dokumentieren und bei der Kulturabnahme vorzule-
gen. 

4.5  Die langfristige Sicherung der mit den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
bezweckten Funktionsziele ist zu gewährleisten. Die aufgeforstete Fläche ist 
bis zur protokollarischen Endabnahme als gesicherte Kultur wirksam vor 
schädigenden Einflüssen zu schützen und zu pflegen. 

Die aufgeforstete Fläche ist im Rahmen der ordnungsgemäßen Waldbewirt-
schaftung gem. § 4 LWaldG wirksam vor Wildverbiss zu schützen, sollte die 
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örtlich bestehende Wilddichte die Endabnahme als gesicherte Kultur gefähr-
den. 

Im Fall einer Zäunung ist die aufgeforstete Fläche mit einem Wildschutzzaun 
(wildabhängig) gemäß § 8 Abs. 1 und 2 Verordnung zur Durchführung des 
Jagdgesetzes für das Land Brandenburg (BbgJagdDV) zu sichern und nach 
Sicherung der Kultur einschließlich des Waldrandes wieder zu entfernen.  

Bei Bedarf sind jeweils im 1. bis 5. Standjahr Kulturpflegen, auch beim Wald-
rand, durchzuführen.  

Darüber hinaus hat bei Bedarf ein Schutz vor forstschädlichen Mäusen zu er-
folgen.  

Die aufwachsende Kultur einschließlich des Waldrandes ist bis zum Errei-
chen des Stadiums der gesicherten Kultur nachzubessern. Die Nachbesse-
rungspflicht besteht bis zur protokollarischen Endabnahme. 

4.6 Die Auflagen gelten als erfüllt, wenn die Bestätigung durch die untere Forst-
behörde in Form eines Endabnahmeprotokolls bei Erreichen des Stadiums 
der gesicherten Kultur erfolgt.  

Unter gesicherter Kultur wird hier eine mit jungen Waldbäumen und Wald-
sträuchern bestandene Fläche verstanden, die aufgrund ihrer Form, Größe 
und der Verteilung der Bestockung Waldeigenschaften ausgebildet hat und 
nachhaltig die Erfüllung von Schutz-, oder Erholungsfunktionen erwarten 
lässt. Sie kann gleichermaßen aus Pflanzung, Saat und aus Naturverjüngung 
entstanden sein.  

Wildschäden dürfen einen tolerierbaren Rahmen nicht übersteigen, d. h. die 
Flächen müssen erwarten lassen, dass auf ihnen eine nachhaltige Erfüllung 
der Waldfunktionen möglich ist. 

5. Vor Beginn der waldrechtlichen Ersatzmaßnahmen (siehe Auflagen 2 bis 4) 
sind die Arbeiten mit dem hoheitlich zuständigen Revierleiter, Herrn Hempel, 
Tel.: +49 33654 318 oder +49 172 3144223 abzustimmen.  

6. Bei der Walderschließung ist für das verwendete Wegebaumaterial ein Mate-
rialzertifikat des Herstellers beizubringen und der Oberförsterei Siehdichum 
am Tag des Einbaus vorzulegen. Ferner ist die Herkunft und Menge des Ma-
terials nachzuweisen.  

Das Zertifikat hat die Einordnung in die in der Begründung erläuterten Zuord-
nungswerte Z 0 bis Z 1.1 nach LAGA (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Ab-
fall) klar auszuweisen. Zusätzlich ist ein Zertifikat vom tatsächlich eingebrach-
ten Material erforderlich. Die dazugehörige Probe ist entweder während oder 
unmittelbar nach Projektfertigstellung zu nehmen. 
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Bei Waldflächen, die einer zeitweiligen Waldumwandlung unterliegen, ist le-
diglich in der Tragschicht der Einbau von Recyclingmaterial zulässig. In der 
oberflächennahen Deck- und Verschleißschicht ist ausschließlich der Einbau 
von Naturmaterial zulässig. Durch die Wahl geeigneter Technologie bzw. In-
standhaltungsarbeiten ist zu gewährleisten, dass das Recyclingmaterial der 
Tragschicht in keinem Fall an die Oberfläche gelangt. 

III. Begründung 

Begründung zu I. – Forstrechtliche Belange 

Nach § 1 LWaldG hat die untere Forstbehörde den Auftrag, den Wald wegen sei-
ner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes und der Tier- und Pflanzenwelt, das Klima, den Wasser-
haushalt, die Reinhaltung der Luft, die natürlichen Bodenfunktionen, als Lebens- 
und Bildungsraum, das Landschaftsbild und die Erholung der Bevölkerung 
(Schutz- und Erholungsfunktion) sowie wegen seines wirtschaftlichen Nutzens 
(Nutzfunktion) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und gemäß § 4 LWaldG 
seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 

Bei der Entscheidung über einen Umwandlungsantrag sind die Rechte, Pflichten 
und wirtschaftlichen Interessen des Waldbesitzers sowie die Belange der Allge-
meinheit gegeneinander und untereinander abzuwägen.  

Gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG sind nach einer Waldumwandlung die nachteiligen 
Wirkungen für die Schutz- oder Erholungsfunktion des Waldes vom Verursacher 
des Eingriffes auszugleichen, es sind innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine 
Ersatzaufforstung geeigneter Grundstücke vorzunehmen oder sonstige Schutz- 
und Gestaltungsmaßnahmen im Wald zu treffen. Dies wird auf den Ausgleich für 
die durch die Waldumwandlung verursachten Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes und des Landschaftsbildes nach Naturschutzrecht angerechnet. 

Basis der forstrechtlichen Beurteilung der Eignung von Waldflächen zur Errichtung 
von Windkraftanlagen im Wald ist die Waldfunktionskartierung. Hiernach wurden 
durch die oberste Forstbehörde diejenigen Waldfunktionen vorgegeben, die der 
Ausweisung von Windeignungsgebieten im Wald nicht entgegenstehen. 

Gemäß Waldfunktionenkartierung der unteren Forstbehörde des Landes Bran-
denburg bestehen für die vorgesehene Umwandlung von Wald zum Zweck der 
Errichtung der Windkraftanlage (WKA) keine Versagungsgründe nach § 8 Abs. 2 
LWaldG. 

Die beantragte Waldumwandlung widerspricht weder den Belangen, die sich aus 
der Waldfunktionskartierung ergeben, noch den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung. 
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Die Fristsetzung zur Anlage der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist mit drei 
Jahren nach Beginn des Vollzugs der Waldumwandlung deshalb so großzügig 
bemessen, weil die prognostizierte Verfügbarkeit von geeignetem Pflanzmaterial 
hier einen Engpass befürchten lässt. Dem Ersatzverpflichteten wird somit ein grö-
ßerer Spielraum eingeräumt, zulässige Pflanzensortimente auf dem Markt zu er-
langen. 

Gem. § 4 LWaldG hat die forstliche Bewirtschaftung des Waldes seiner Zweckbe-
stimmung zu dienen und muss nachhaltig, pfleglich und sachgemäß nach aner-
kannten forstlichen Grundsätzen (ordnungsgemäße Forstwirtschaft) erfolgen. Die 
Vorgaben des Grünen Ordners, des Erlasses zur Baumartenmischung unter Kli-
mawandelbedingungen im Wald hinsichtlich Pflanzenzahl und Standortgerechtig-
keit einer Baumart bei Ersatz- und Ausgleichsaufforstungen dienen diesem ge-
setzgeberischen Ziel. 

Die Verwendung von Recyclingmaterial bei der Walderschließung ist nur unter 
Einhaltung der Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 
Rohstoffen/Abfällen – Technische Regeln - der Ländergemeinschaft Abfall (LAGA) 
Stand 06.11.2003 sowie den Brandenburgischen Technischen Richtlinien für Re-
cycling-Baustoffe im Straßenbau (BTR RC-StB), Ausgabe 2014 (Amtsblatt Nr. 26 
vom 04.02.2015) zulässig. 

Insbesondere gilt: Der Einbau von Material des Zuordnungswertes Z 0 ist unein-
geschränkt möglich, d.h. für den Einbau in besonders sensiblen Gebieten (Was-
serschutzgebiete, Naturschutzgebiete, etc.) geboten. 

Recyclingmaterial mit Zuordnungswert kleiner/gleich Z 1.1 ist grundsätzlich für 
eingeschränkten offenen Einbau möglich bei Einhaltung eines Grundwassermin-
destabstandes von 1 Meter. Die Verwendung von Recycling-Material mit dem 
Zuordnungswert Z 1.2 ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

Da die zur zeitweiligen Waldumwandlung genehmigten Flächen nach Abschluss 
der Bauphase wieder unter den Rechtsbegriff Wald im Sinne des § 2 LWaldG 
fallen, ist der Einbau von Recycling-Material in der oberflächennahen Deck- und 
Verschleißschicht ausgeschlossen. Dieser Einbau entspräche nicht der uneinge-
schränkten Wiedererfüllung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion gem. § 1 
LWaldG.  
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IV. Hinweise 

1. Aus der Genehmigung nach § 8 LWaldG sind keine Haftungsansprüche gegen 
das Land Brandenburg abzuleiten. 

2. Die Umwandlungsgenehmigung wird unbeschadet privater Rechte Dritter er-
teilt. Sie lässt auf Grund anderer Vorschriften bestehende Verpflichtungen zum 
Einholen von Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnissen und Gestattungen 
oder zum Erstatten von Anzeigen unberührt. 

3. Die untere Forstbehörde behält sich vor, auf Antrag des Ersatzpflichtigen die 
Höhe der Sicherheitsleistung entsprechend dem Stand der Realisierung der 
Ausgleichsmaßnahmen anzupassen und neu festzusetzen. Der Antrag kann 
frühestens zwei Vegetationsperioden nach Durchführungsbeginn der Aus-
gleichsmaßnahme gestellt werden. 

4. Ansprechpartner vor Ort für den Vollzug der waldrechtlichen Genehmigung ist 
der zuständige Leiter des Forstreviers Fünfeichen, zum Zeitpunkt der Geneh-
migung Herr Hempel. Der Antragsteller wird gebeten, sich laufend mit diesem 
abzustimmen. 

5. Aus dem LWaldG lassen sich für den Anlagenbetreiber keine rechtlichen Ver-
pflichtungen zur Anlage von Maßnahmen des vorbeugenden Waldbrandschut-
zes (z.B. Löschwasserentnahmestellen, automatische Löschanlagen in den 
Gondeln der WKA) unmittelbar ableiten. Die Regelung des § 20 Abs. 1 
LWaldG „vorbeugender Waldbrandschutz“ - Anlage und Unterhaltung von 
Brandschutzstreifen richtet sich nur an den Waldbesitzer. 

6. Etwaige Forderungen zur Anlage vorbeugender Brandschutzmaßnahmen 
(Vorsorgepflichten) finden ihre Grundlage in § 14 BbgBKG. Eine Verpflichtung 
hierzu erfolgt durch den zuständigen Aufgabenträger, i.d.R. die zuständige 
Brandschutzdienststelle beim Landkreis. 

7. Das automatisierte Waldbrandfrüherkennungssystem (AWFS) darf durch die 
Errichtung oder den Betrieb von Windkraftanlagen nicht erheblich einge-
schränkt werden. Desgleichen gilt für die mögliche Beeinträchtigung der Richt-
funkstrecken zur Übertragung der Waldbranddaten.  
Dazu hat der Antragsteller ein Gutachten vom 17.09.2020 vorgelegt. Der 
Waldbrandschutzbeauftragte der unteren Forstbehörde hat die Unbedenklich-
keit am 29.09.2020 bestätigt. 

8. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollten im gleichen Naturraum liegen. 
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V. Gebührenentscheidung 

Diese Stellungnahme ist gebührenpflichtig. Die Gebührenentscheidung ist geson-
dert als Anlage Forst 4 „Gebührenentscheidung“ zu dieser Stellungnahme darge-
stellt.  

VI. Zitate der Rechtsgrundlagen 

1. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943) in der jeweils geltenden Fassung 

2. Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I 
Nr. 6, S. 137) in der jeweils geltenden Fassung 

3. Verordnung über die Walderhaltungsabgabe (Walderhaltungsabgabeverord-
nung- WaldErhV) vom 25. Mai 2009 (GVBl. II/09, [Nr. 18], S.314) in der je-
weils geltenden Fassung 

4. Waldbau-Richtlinie 2004 „Grüner Ordner“ der Brandenburger Landesforst-
verwaltung 

5. Erlass zur Baumartenmischung unter Klimawandelbedingungen im Wald 
vom 16. Juni 2022 

6. Richtlinie zur Waldbewertung im Land Brandenburg (WBR Bbg 97), Stand 
2000 

7. Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) vom 22. Mai 2002 (BGBl. I S. 1658), in 
der jeweils geltenden Fassung 

8. Verordnung über Herkunftsgebiete für forstliches Vermehrungsgut (Forstver-
mehrungsgut-Herkunftsgebietsverordnung (FoVHgV) vom 7. Oktober 1994 
(BGBl. I S. 3578) in der jeweils geltenden Fassung 

9. Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zur Ver-

wendung gebietseigener Gehölze bei der Pflanzung in der freien Natur 

vom 2. Dezember 2019 (ABl. S. 203) in der jeweils geltenden Fassung 

10. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-

setz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in der jeweils gelten-
den Fassung Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - 
BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013  
http://www.bravors.brandenburg.de/media_fast/land_bb_bravors_01.a.111.de
/GVBl_I_16_2004.pdf(GVBI. I/13, Nr. 3) in der jeweils geltenden Fassung 

11. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102) in der jeweils geltenden Fassung 
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12. Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg 
(BbgJagdDV) vom 02. April 2004 (GVBl. II/04, Nr. 10, S. 305) in der jeweils 
geltenden Fassung 

13. Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz    

des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I/04, Nr. 09, S.197) in der 
jeweils geltenden Fassung 

14. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 
Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), in der jeweils geltenden 
Fassung 

15. Verwaltungsvorschrift zu § 8 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg (VV 

§ 8 LWaldG), Bekanntmachung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Verbraucherschutz vom 2.11.2009 in der jeweils geltenden Fas-
sung 

16. Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - 
Technische Regeln (LAGA) Länderarbeitsgemeinschaft Abfall in der jeweils 
geltenden Fassung 

17. Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-
Gesetz-EEG 2017) vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S1066), in der jeweils geltenden 
Fassung 

VII. Anlagen  

Anlage Forst 1:    Karte Waldumwandlungsflächen 

Anlage Forst 2: Vollzugsanzeige Waldumwandlung 

Anlage Forst 3:    Vollzugsanzeige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Anlage Forst 4:    Gebührenentscheidung 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Frank Glogowski 
Leiter der Oberförsterei (m. d. W. d. G. b.) 

Dieses Dokument wurde am 4. Januar 2023 durch Frank Glogowski schlussgezeichnet und ist 

ohne Unterschrift gültig. 

 


